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Darunter éte—ht miıt blasserer Iınte nd V‘O n anderer (späterer)

and geschrıeben : Se1 Jacobı ın suburbio Wurzeburg !) VIL
officla, abbatı DW M

Am Ende des Blattes 6v steht annn 1n der zweıten Spalte :
B5Anime istorum el omnıum fratrum NOsStrorum ef omnıum fidelium

Amen.effunetorum PCF mıisericordiam Del requlescant ın PACE,

Das ecret ‚„„Auctis admodufn“ VO Nov 1892
Von Bernard Schmid, iın Scheyern.

Wankelmuth un! sittliche Gebrechlichkeit muachen eS möglıich,
ass solche, welche durch heılige Gelübde In indender Weıse
sıch dem ()rdensstande geweıht haben, AUS demselben wieder Au  ‚-
treten oder entlassen werden. Solche AÄAustritte und Entlassungen
au  N der ireigewählten Ordensgemeinschaft sind jederzeıt mıiıt mehr
oder mınder JTOSSCH sıttlichen Nachtheilen verbunden. Abgesehen
davon, dass die betreffenden Ordenspersonen durch ihren Austrıitt
oder ihre Entlassung 4aUuS dem Ordensstande sıch - selbst STOSSCH
geistlichen Schaden zufügen und der Mitwelt schweres Aergern1s
geben, verursachen diejen1ıgen, welche bereits dıe höheren eihen
empfangen haben und keine zureichenden Subsistenzmittel hbe-
sıtzen, den Bıschöfen ıhrer Heimathdiöcesen Besorgung
e1INeEs anständigen Unterhaltes nıcht germge Verlegenheit. Da 1UN
In Folge der In NneEuUeEeTeET Zie1it eingetretenen Vermehrung jener
Ordensgenossenschaften, iın welchen die Mitglieder sıch blos durch
die einfachen Gelübde binden un! 1ın denen der Austritt oder
die Entlassung AUus dem Orden leichter stattfinden kann, als 1n
denjenigen, deren Angehörige die feierlichen Gelübde abgelegt
haben, die Fälle von Ordensaustritten und Entlassungen geg
rühere Zeıiten häufiger wurden ; 1aben sich ein1&e€ Bischöfe
mıt inständigen Bitten Al den Stuhl 9800 Anordnungen C
wendet, durch welehe die angeführten Unzukömmlichkeiten und
Nachtheile auf wirksame Weise abgewendet werden könnten. In
Anerkennung der Angemessenheit dieser Bittvorstellung haft der
hl V ater diese aC der Congr. Epp- efi Kegularıum ZU  —_

näheren Untersuchung und Beschlussfassung übertragen. Diese hat
iın einer AIn 29. August 18992 abgehaltenen Generalversammlung
„praevi1o maturo examıne et diseussione perpens  C unıyersa
rel ratione“ ın diıeser Angelegenheit sehr belangreiche Beschlüsse
gefasst nd unterm November 1899 durch das VO Vater

St J acohb /AN! W ürzburg, anfänglıch Nn Schottenkloster, Var 1139 &e-
tıftet miıt Benedietinern ler Bursfelder Congregation besetzt und
"rıthemıus als deren Aht berufen. ; Max von Bayern hoh ngcl] 180 ıe Abtei g\\f._



mıt apostolischer Machtvollkommenheıt bestätigte Deecret „Auctis
admodum “ veröffenthLcht.

Die ın diesem Decrete enthaltenen Bestimmungen betreffen
theıls die Erfordernisse behufs Zulassung ÖN Ordenscandidaten
zum Empfang der Ööheren W eıhen, theils die Bedingungen, unter
denen Ordensprofessen AUS dem ()rden entlassen‘ werden können.

Was die Erfordernisse der Zulassung Z.. den h ]
Weıhen betrıfft, SO erklärt das Deeret, dass die Constitution

Oetober 1568 und dıe Deelaratıon ]J1US IN1US VON
E2 Junı 1858, Jaut welchen dıe (Q)rdensobern (DSuperi0ores

ordimum regularıum) den E_I\_Tox_fitiis aul Professis VOILOTUT sımplic1um
triennalıum“ keıine Dimissorien ertheıilen dürfen, damıt S1e
titulo paupertatıs zu den öheren W eihen zugelassen werden,
nıcht blos 1ın ihrer SAaNZEN Kraft fortbestehen, sondern auch auf
die „Instituta votorum sıimplieium“ ausgedehnt werden, dass 1n
Zukunft E paupertatıs FCSV. NMNCNSAC COMMUNIS Miss1ion1ıs 00808

jene Ordenscandıdaten (alumnı congregatıon1S) Z den höheren
Weihen zugelassen werden dürfen, welche entweder bereıts post
triennıum votorum sımpliec1um entwcder die VOTLaA solemn1a oder
vota perpetua abgelegt haben un: iıhrer Congregatıon bleibend e1N-
verleibt worden sind, oder welche ın jenen Orden, in denen
erst nach zurückgelegtem Triennium die immerwährenden. (Jelübde
abgelegt werden, bereıts Trel Jahre hindurch die einfacechen Gelübde
beobachtet haben Zugleich werden alle entgegenstehenden Privi-
le Jjen und Verordnungen, welche rüher In dieser Sache vom
päpstlichen Stuhle ertheilt oder bestätigt worden sind, widerrufen
und aufgehoben. Demnach darf VonNn 4an eın alumnus institut1ı
votorum simplici1um, ehevor Gr dreı Jahre hindurch dıe einfachen
Gelübde erfüllt und dıe iımmerwährenden abgelegt hat, SO wen1&
ZU den höheren Weihen zugelassen werden, wenig bei einem
alumnus Congregationis Vvoforum solemn1ıum Vor selner feierlichen
Profess geschehen darf. Wıll daher eın Klosteralumnus AUS einer
legitimen Ursache Ablauf des I’rıennıums Zı den /eıhen
zugelassen werden. MUSS vom apostolischen Stuhle die
Dispens erbitten, dass CI die feierlichen, beziehungsweılse cdie
einfachen immerwährenden (+elübde ablegen darf, obschon dıie
zu ihrer Ablegung vorgeschriebene Zeıt och nıcht vcllendet 1st
Durch diese Bestimmungen 111 dıe Congr. Kpp et KRege Vorsorge
treffen, dass jene OÖrdensmänner, welche ach KEmpfang der öheren
Weihen und ach Ablegung der feierlichen oder der WE einfachen,
aber immerwährenden Gelübde auUus dem Orden aqustiretien oder
entlassen werden, bezüglich iıhres Unterhalts nıcht den Bisechöfen
iıhrer Heimathdiöcese ZUTr Läast fallen, sondern auf Grund des
tıtulius Communıiıtatıs VOoO  — den Orden oder Congregationen, denen
sie einverleibt‘ waren, mıiıt dem Nöthigen versehen werden müssen.



Ausser den a14gegebenén Trfordernissen sechreıbt das Deéi-et
(Absatz VI.) noch VOT, dass die „Professı tum solemnı1um, tum

sımplic1um votorum “ nıcht A den Weihen zugelassen werden
dürfen, woferne Ss1e nıcht au den übrıgen eanonıischen Kequı-
sıten durch Zeugnısse nachweısen, dass S1e nach Persolvierung der
anderen herkömmlichen Studıien Empfang des Subdiaconats
wenıgstens eın Jahr; Kmpfang des Diaconats wenigstens ZzWel
re nd VOTL KEmpfang des Presbyterates ZU1 nındesten drel
Jahre dem Studium der Theologıe obgelegen haben. Die Klughe:t
und Wohlthätigkeıt dieser Verordnung springt selbhst 1n dıe
Augen, S! dass sS1e nıcht eigens-hervorgehoben ZU werden braucht.
Es wäre 111 der Tha unverantwortlich und würde die unheilvollsten
Folgen für dıe Ordens- und Congregationshäuser nach sıch ziehen,
wenn dieselbe UuSSCI Acht gelassen würde. die Klosteralumnen
In Ixlösterlichen oder ıIn öffentlichen theologıschen Lehranstalten
das vorgeschriebene Studium der Theologıe betreıiben sollen,
darüber hat das Deecret nichts bestimmt. Dies bleibt daher, Wwı1e
bisher, er Entscheidung der einzelnen Orden und Congregationen
überlassen, woftfeF nıcht schon bestimmte D Statuten hierüber
bestehen.So klar und bestimmt nun auch dıe Vorschriften bezüglich
der Erfordernisse der Zulassung VONN Ordens- und Congregations-
alumnen Zzu den hl W eıhen sind, S haben sich doch hbereits
eınıge Z weifel über einzelne Punkte ergeben und diesbezügliche
Anifragen be1 der Congr.. Kpp  ya ei hegx veranlasst. So hat eın

tinerabt 1m Namen mehrerer anderer AehteÖsterreichischer Benedie
dieselbe cdie Krage gestellt: „Utrum SCHSUS deereti Congı

Epp er Regularıum edıt 4 NOr extendatur ad COS et1am
relig10S0S, Qqu1ı studlis theolozieis persolutis legitimo tıtulo suffiejent1s
patrımon1 sunt provIısı, quU1que omni ın CcCasu habent, unde decenter
ac honeste vıvant. s1 forte ante professionem solemnem eX ordine
egrediantur?“ Da in dem vorgelegten Falle die Vorschrift bezüglich
der theologischen Studıen befolet un durch den Besitz eines
hinreichenden Patrimonialvermögens für den anständıgen Unterhalt
des Ordenscandıdaten 1m HFalle seınes Austruts AUS dem Orden(27  DEr oder der Congregation gesorgt 18%, möchte Dan erwariten, dıe
Congregation ‚würde dıe Anfrage negatıve entschieden habe
Aber neiIn ; sie antwortete vielmehr : 77S ‚Congr. Emorum. ef
Rmorum. S Cardinalium negot1us consultationibus KEp
scoporum et kKegularıum praeposita ad dubium proposıtum respon
endum Censet, prout respondet affirmative,; si et1am
;Sabr‘is ordınıbus sınt GCONSTILULCL: Gemäss dıeser autor]
tatıven Entscheidung glt der Nachweis der vollendeten vorgeschrie-
benen theologischen Studıen und der Besıtz eines hinreichenden
Patrımoniums ıls keın Jegitimer (Grund, welcher vonl qen ım
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ecret Aucetis adm_odu"m enthaltene Anordnungen eine Ausnahme

t+heilweıse Dispense
uJlässt; ohl aber ass CL eıne gänzlichg oder

demselhen bereıts eine ]che factisch
warten, wı1e denn auch AaUS

ertheilt worden 1St Der Beısatz 4S1 etiam ın Saerıs ordınıbus
Resolution beıfügte,sint constitutl, “ welch dıe Congregatıio ihrer

ass der „DeNSUS ])eecret1 Auetis admodum“enthält dıe Bestimmung,
orum solemnıum vel simplie1um ausgedehntnur auf jene alumnı'vo nıcht aber

werden kann, welche die 5heren eihen empfangen,
welche als Laienbrüder erıker cie

auf JeENS, oder als n‘iedere
lübde ablegen wollen.Ördensge

In Frankreıch, WO es viele, theils Onl apostolischen Stuhle,
te Priestercongregationentheils I8l Diöcesanbischöfen autorisıer

den o10t, hat das Deeel Au ct1s en 7Zweıfel
mıt einfachen (4+elüb mıiıt e1IN-

eranlasst, ob dıe Oberen jener Priestercongregatione
her Weı wW1€e dıe Oberen eigentliche_rfachen Gelübden ın gle1c dinarn Regularıum) iıhren Alumnen nachrdensgenossenschaften (or I1 indulto

i egun der immerwährenden Gelübde sın e special
S Weıiıhen die Dimissorjen tellenbehufs Erlangung der höher

dieselben titulo NeNsS46 ComMMuUNI1S aut a 110 simılı IF den
Da sich hierüber 7We] entgegen-Weihen befördern dürten
machen suchten, indem dıe Ver-esetzte Meinungen gelten G1t eines indultum speciale ebenso e  Streter der eınen dıe Nothwendigk

ntschieden In Abrede stellten, als die Verfechter de1ı entgegen-
legte der Cardinal uesetzten dieselb hartnäckig vertheidigten,

VOol Parıs, 1n dessen KErzdiöces der Streit derrzbischof Richard
Meinungen heftigsten geführt wurde, Kpp et Kegxder Congr.

je drei Fragen ViO I Decretu‘in G Aucfis Ins_tituta_x votörumUtrum nunG post
lıcıum lıbere possıint, sine Indulto specı1a1E glum NIS SU1S di-

orlales ıteras ad OLdınes eoncedere ? da sıtSS 1trum haec dee1is10 restringen(Quatenus affırmatıve, Sede approbata, vel applı-Instituta votorum s_im plicium s
etiam ad Instituta votorum sımplıcum sola episcopalı

0 ıtate et approbatione munita?
Utrum nunc Instituta yotor simplıcıum libere possint,

ordinemsine Indulto speciali, al_umnc_>s }31‘011'10V61‘6 A

itulO mensae ComMMuUNI1S vel alı0 simiılı?
pPrO-Die Febr 1894 mature per peNSIS omniioüs

sit1s dubis censult reseribendum, re'scriqpsitAd Negatıve.
Provısum. 1 primo.

f A Negatıve. h die Obern eigéntlicher Ordénsgeqos_sen-,Während  w demnac
Regularıum) iıhren ö8l  CNn praem1ssıs de Jureschaften (Superiores

praemittendis i sıne specia\i induIto die Dimissoriep ZU den Weihen
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geben un s]ıe /A denselhen Befördérn können, benöthıgen cdıie
Vorsteher jener Jongregationen, welche blos einfache Gelübde
aben, hlezu einer besonderen päpstlichen Ermächtigung, xleichvıel
ob diese Congregationen VOIN päpstlichen Stuhl approbiert oder
blos VO den zuständigen Bıschötfen autorisiert sind.

Bezüglich der Entlassung un d Ausstossung
(8381 Urdensprofessen erklärt das 1n ede stehende Deeret, dass
dıe In den auf Befehl Urbaäns 11L un Innocenz X11 VOINl der
Congr. Kpp ei Regularıum erlassenen Deereten AAr Sept
1624 und Juli 1694 enthaltenen Verordnungen nıcht blos
VO  a den OQbern der eigentlichen Ordensgenossenschaften, sondern
auch VON den Vorstehern der Instıtuta votorum sımplıcrum befolgt‘
werden müÜüssen, oft es sich 190881 Entlassung oder Ausstossung
e]nNes Mitgliedes handelt, welches entweder dıe einfachen, aber
immerwährenden, oder die einfachen zeitwelligen Gelühde abgelegt
un überdies dıe höheren N eiıhen empfangen hat Durch diese
Bestimmung ist die Entlassung nd Ausschliessung VO  e Professen
mıt einfachen Gelübden früher bedeutend erschwert. Während
nämlich VOTL dem Deecret Auetis admodum „ad deeernendam (1
m1issıiıonem processus ]Judien torma“ erfordert wurde,
sondern schon »” ]Justa et rationabiılı Causa ei sola factı verıtate
inspecta” ZUF selben geschritten werden konnte, mussen jetzt dıe
nämlichen Bedingungen vorhanden se1ın und das gleiche
Verfahren eingehalten werden, wWw1e belı der Ausschliessung von
Kelıig10sen, welche dıe fejerlichen: (Gelübde abgelegt haben | „Lta
ut (Superl10ores institulorum Votforum simplie1um) horum nemınem
ef 1pS1 dimıttere valeant, nısSı ob culpam TaVCN), externam et
publicam, e inca- Z  N1IS1 culpabıilis s1t etiam incorrigibilis.“ Vor
allem wird demnach gefordert, ass derjenige, welcher entlassen
(bezw. ausgestossen) werden soll, sıch eines öffentlichen
ch were r e-h schuldig gemacht habe un überdies

auch 1 11 sSe] Damıiıt aber derselbe ın der ' *hat
für unverbesserlich gehalten werden könne, MUSS (1° VO  a seinem
Obern ZU verschiedenen Zeıten reımal vergebens ermahnt und
zurechtgewıesen (und CX deereto Innocenti AT vom 2 Juli

überdies sechs Monate Jan eingekerkert) worden sem.
ber quch 1ın dem Falle, dass die dreimalige Ermahnung und
Zurechtweisung (und die sechsmonatl. Kerkerhaft) dıe beabsichtigte
Besserung nıcht erwirkt, darf noch nıcht ohne weıters Ent: E?
assung oder Ausstossung geschritten werden, sondern eS MUss
dem Schuldigen der Process gemacht, es mussen ıhm dıe Klage-
punkte angegeben und die nöthige eıt gewährt werden, un
weder 1n ej]gener Person oder durch einen seiner Urdensgenossen
seine Vertheidigung vorbereıten Zu können. Wiıll er weder das
eiıne noch das andere thun, SO MUSS der ÜObere CX offie10 eın ()rdens-
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oder Congregationsmitglied hlezu bestimmen. KErst nach geschehener
Vertheidigung annn der Obere mı1t seınem Beirathe, der deereto

Urbanı J4I4 4AUS sechs durch Frömmigkeıt und Wissenschaft
W hervorragenden Relig10sen bestehen soll, ZUK Fällung des Ur
theils schreıten. J .autet dieses auf Ausschliıessung oder Entlassung,

so _ kann der Verurtheilte dasselbe („Contra sententiam.
pulsıonıs aUT dimıss1on1s prolatam “ ) AIl dıe Congr. KEpp ei

Regularıum appellieren, und das Urtheil hleibt lange suspendiert,
bıs es durch die genannte Congregation bestätigt wird. Im. Falle,
dass dieses Processverfahren A.US wichtigen (iründen nıcht e1IN-
gehalten werden kann, mussen die ern sich bittlich chie
Congr. Kpp el Regularıum wenden, dıe Dıspense VON den VOTL-

geschriebenen feierlichen Formen und die Erlaubnıs A eınem
summarıschen Verfahren Z erlangen. (Sıehe „Studien und Mıt-
theilungen“ Jahrgang 185506, 85 2030—2(3, WO iıch das

Nähere über dıe Ausschliessung AUS dem Ordensstande ZUSAMMEIN-

Ya FA gestellt habe.)
Wırd eın in den Böheren W eıhen stehender Professus VOoLOorum

solemn1um vel simplielum, perpetuorum Seu temporalıum, entlassen
oder ausgeschlossen, bleibt er lange suspendiert, bıs der
apostolische Stuhl anders verfügt, der Entlassene VON einem hm

wohlwollenden Bischof aufgenommen wıird un e1Nn kirchlichese 100  V  oder. Congregationsmitglied hiezu bestimmen. Erst nach geschehener  _ Vertheidigung kann. der Obere mit seinem Beirathe, der ex decreto  —_ Urbani VIII. aus sechs durch Frömmigkeit und Wissenschaft  __ hervorragenden Religiosen bestehen soll, zur Fällung des Ur-  _ theils schreiten. Lautet dieses auf Ausschliessung oder Entlassung,  so kann der Verurtheilte gegen dasselbe („contra sententiam eX-  pulsionis aut dimissionis prolatam“) an die Congr. Epp: et  Regularium appellieren, und das Urtheil bleibt so lange suspendiert,  bis es durch die genannte Congregation bestätigt wird. Im Falle,  dass dieses Processverfahren aus wichtigen Gründen nicht ein-  — gehalten werden kann, müssen die Obern sich bittlich an die  _ Congr. Epp- et Regularium wenden, um die Dispense von den vor-  _ geschriebenen feierlichen Formen und die KErlaubnis zu einem  _summarischen Verfahren zu erlangen. (Siehe „Studien und Mit-  theilungen“ Jahrgang 1886, II. B. S. 255—273, wo ich das  Nähere über die Ausschliessung aus dem Ordensstande zusammen-  ; ggs_tellt habe.)  Wird ein in den höheren Weihen stehender Professus votorum  solemnium vel simplieium, perpetuorum seu temporalium, entlassen  oder ausgeschlossen, so bleibt er so lange suspendiert, bis der  apostolische Stuhl anders verfügt, der Entlassene von einem ihm  _ wohlwollenden Bischof aufgenommen wird und ein kirchliches  _ „Patrimonium“ (Beneficium) erlangt. Aber wie steht es mit der  Verbindlichkeit der Ordensgelübde,  von welcher das‘ Decret  E  ‚schweigt?  Bleiben dieselben auch nach der Entlassung noch in  Kraft oder werden sie durch dieselbe aufgehoben? Hier muss  zwischen Professi votorum solemnium und Professi votorum sim-  plieium unterschieden werden. Während die ersteren auch nach  _ der Entlassung oder Ausstossung noch durch die feierlichen Gelübde  gebunden bleiben und so weit es ihre jetzigen Verhältnisse, möglich  _ machen, zur Erfüllung derselben sowie zur Besserung ihres Lebens  und zur Rückkehr in die Ordensgenossenschaft verpflichtet sind;  _ werden die anderen in Folge der Entlassung von ihren Gelübden  änzlich entbunden, gleich als ob sie dieselben gar nicht abgelegt  hätten. „Vota simplicia solvi possunt in actu dimissionis profes-  _ sorum ita ut data dimissione professi ab omni dietorum votorum  vinculo et obligatione eo i  pso liberi fiant.“ Deer. ‚S‘ Congr. super  $t‘gtu Regul. 1e Juli 1858.  —_ Wenn in den höheren Weihen ‚stehende Professi_ votorum  simplicium vel temporalium. vel perpetuorum vom apostol. Stuhl  die erbetene Entlassung erlangt haben oder sonst. durch ein  : päpi;itliéhes Privilegium von ihren Gelübden dispensiert worden  _ sind, so dürfen sie das Kloster so lange nicht verlassen, bis sie  ‚V‚oln Veiner_n Bisghof auf'gqn\ommgnjwe;ö.en, der für ihren Unterhalt„Patrımonium “ (Beneficiıum) erlangt. ber wW1e steht mıt. der
Verbindlichkeit der Ordensgelübde, VOIN welcher das Decret
schweigt ? Bleiben dieselben auch nach der Entlassung noch In
Kraft oder werden S1e durch dieselbe aufgehoben ? Hıer DNUSS

zwischen Professı votorum solemnı1um und Profess]1 votorum S1m-
pliecium unterschlieden werden. ährend Cie ersteren auch nach

der Entlassung oder Ausstossung noch durech dıe feierhichen (}elübde
gebunden bleiben und S: weıt CS iıhre jetzıgen Verhältnisse möglıch

machen, Erfüllung derselben SOWI1e ZUL Besserung ihres Lebens
und Z Rückkehr in die Ordensgenossenschaft verpflichtet sınd ;

‚werden die anderen 1n Folge der Entlassung VON ihren Gelübden
änzlich entbunden, xleich als ob s1e dieselben 14  Sar nıcht abgelegt

hätten. „Vota simplıcla solvı possunt 1ın actu dimıss1ıon1ıs profes-
SOTUum ıfa ut data dimissione profess] aAb omnı dietorum votorum

vinculo et obligatione PSO lıberı Nant.“ Decr.\ Con\gr. super
Statu kegul. AT Julı 1558e 100  V  oder. Congregationsmitglied hiezu bestimmen. Erst nach geschehener  _ Vertheidigung kann. der Obere mit seinem Beirathe, der ex decreto  —_ Urbani VIII. aus sechs durch Frömmigkeit und Wissenschaft  __ hervorragenden Religiosen bestehen soll, zur Fällung des Ur-  _ theils schreiten. Lautet dieses auf Ausschliessung oder Entlassung,  so kann der Verurtheilte gegen dasselbe („contra sententiam eX-  pulsionis aut dimissionis prolatam“) an die Congr. Epp: et  Regularium appellieren, und das Urtheil bleibt so lange suspendiert,  bis es durch die genannte Congregation bestätigt wird. Im Falle,  dass dieses Processverfahren aus wichtigen Gründen nicht ein-  — gehalten werden kann, müssen die Obern sich bittlich an die  _ Congr. Epp- et Regularium wenden, um die Dispense von den vor-  _ geschriebenen feierlichen Formen und die KErlaubnis zu einem  _summarischen Verfahren zu erlangen. (Siehe „Studien und Mit-  theilungen“ Jahrgang 1886, II. B. S. 255—273, wo ich das  Nähere über die Ausschliessung aus dem Ordensstande zusammen-  ; ggs_tellt habe.)  Wird ein in den höheren Weihen stehender Professus votorum  solemnium vel simplieium, perpetuorum seu temporalium, entlassen  oder ausgeschlossen, so bleibt er so lange suspendiert, bis der  apostolische Stuhl anders verfügt, der Entlassene von einem ihm  _ wohlwollenden Bischof aufgenommen wird und ein kirchliches  _ „Patrimonium“ (Beneficium) erlangt. Aber wie steht es mit der  Verbindlichkeit der Ordensgelübde,  von welcher das‘ Decret  E  ‚schweigt?  Bleiben dieselben auch nach der Entlassung noch in  Kraft oder werden sie durch dieselbe aufgehoben? Hier muss  zwischen Professi votorum solemnium und Professi votorum sim-  plieium unterschieden werden. Während die ersteren auch nach  _ der Entlassung oder Ausstossung noch durch die feierlichen Gelübde  gebunden bleiben und so weit es ihre jetzigen Verhältnisse, möglich  _ machen, zur Erfüllung derselben sowie zur Besserung ihres Lebens  und zur Rückkehr in die Ordensgenossenschaft verpflichtet sind;  _ werden die anderen in Folge der Entlassung von ihren Gelübden  änzlich entbunden, gleich als ob sie dieselben gar nicht abgelegt  hätten. „Vota simplicia solvi possunt in actu dimissionis profes-  _ sorum ita ut data dimissione professi ab omni dietorum votorum  vinculo et obligatione eo i  pso liberi fiant.“ Deer. ‚S‘ Congr. super  $t‘gtu Regul. 1e Juli 1858.  —_ Wenn in den höheren Weihen ‚stehende Professi_ votorum  simplicium vel temporalium. vel perpetuorum vom apostol. Stuhl  die erbetene Entlassung erlangt haben oder sonst. durch ein  : päpi;itliéhes Privilegium von ihren Gelübden dispensiert worden  _ sind, so dürfen sie das Kloster so lange nicht verlassen, bis sie  ‚V‚oln Veiner_n Bisghof auf'gqn\ommgnjwe;ö.en, der für ihren Unterhalte 100  V  oder. Congregationsmitglied hiezu bestimmen. Erst nach geschehener  _ Vertheidigung kann. der Obere mit seinem Beirathe, der ex decreto  —_ Urbani VIII. aus sechs durch Frömmigkeit und Wissenschaft  __ hervorragenden Religiosen bestehen soll, zur Fällung des Ur-  _ theils schreiten. Lautet dieses auf Ausschliessung oder Entlassung,  so kann der Verurtheilte gegen dasselbe („contra sententiam eX-  pulsionis aut dimissionis prolatam“) an die Congr. Epp: et  Regularium appellieren, und das Urtheil bleibt so lange suspendiert,  bis es durch die genannte Congregation bestätigt wird. Im Falle,  dass dieses Processverfahren aus wichtigen Gründen nicht ein-  — gehalten werden kann, müssen die Obern sich bittlich an die  _ Congr. Epp- et Regularium wenden, um die Dispense von den vor-  _ geschriebenen feierlichen Formen und die KErlaubnis zu einem  _summarischen Verfahren zu erlangen. (Siehe „Studien und Mit-  theilungen“ Jahrgang 1886, II. B. S. 255—273, wo ich das  Nähere über die Ausschliessung aus dem Ordensstande zusammen-  ; ggs_tellt habe.)  Wird ein in den höheren Weihen stehender Professus votorum  solemnium vel simplieium, perpetuorum seu temporalium, entlassen  oder ausgeschlossen, so bleibt er so lange suspendiert, bis der  apostolische Stuhl anders verfügt, der Entlassene von einem ihm  _ wohlwollenden Bischof aufgenommen wird und ein kirchliches  _ „Patrimonium“ (Beneficium) erlangt. Aber wie steht es mit der  Verbindlichkeit der Ordensgelübde,  von welcher das‘ Decret  E  ‚schweigt?  Bleiben dieselben auch nach der Entlassung noch in  Kraft oder werden sie durch dieselbe aufgehoben? Hier muss  zwischen Professi votorum solemnium und Professi votorum sim-  plieium unterschieden werden. Während die ersteren auch nach  _ der Entlassung oder Ausstossung noch durch die feierlichen Gelübde  gebunden bleiben und so weit es ihre jetzigen Verhältnisse, möglich  _ machen, zur Erfüllung derselben sowie zur Besserung ihres Lebens  und zur Rückkehr in die Ordensgenossenschaft verpflichtet sind;  _ werden die anderen in Folge der Entlassung von ihren Gelübden  änzlich entbunden, gleich als ob sie dieselben gar nicht abgelegt  hätten. „Vota simplicia solvi possunt in actu dimissionis profes-  _ sorum ita ut data dimissione professi ab omni dietorum votorum  vinculo et obligatione eo i  pso liberi fiant.“ Deer. ‚S‘ Congr. super  $t‘gtu Regul. 1e Juli 1858.  —_ Wenn in den höheren Weihen ‚stehende Professi_ votorum  simplicium vel temporalium. vel perpetuorum vom apostol. Stuhl  die erbetene Entlassung erlangt haben oder sonst. durch ein  : päpi;itliéhes Privilegium von ihren Gelübden dispensiert worden  _ sind, so dürfen sie das Kloster so lange nicht verlassen, bis sie  ‚V‚oln Veiner_n Bisghof auf'gqn\ommgnjwe;ö.en, der für ihren UnterhaltWenn ın den höheren Weihen stehende Professi_ votorum
siımplieium. vel temporalıum vel perpetuorum VOoNn apostol. Stuhl
die erbetene Entlassung erlangt haben oder sSonst durch eın
päpstliches Privilegium [0)81 ihren Gelübden dispensliert worden

sınd, dürfen S1e das Kloster Jange nıcht verlassen, hıs sıe
von yeiner_n Bisqhof auf'gqngnm<gn _ werden, der für ihren Unterhalt
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DSorge trägt: wıidrigenfalls bleiben S16 VO  c der Ausübung der
empfangenen W eihen suspendiert.

Durch vorstehende Bestimmungen beabsıchtigt dıe Congr.
Kpp ei KRegularıum sowohl die Entlassung und Ausschliessung
der Profess1i votorum sımplıieL.um gyleicher W eise, W16 die der
Profess]ı votorum solemn1ı1um ZU erschweren, qls auch Falle
ıhrer erfolgten Entlassung oder Ausschliessung den Unterhalt
derselben VON en Schultern der Bischöfe abzuwälzen.

Mıt den Verordnungen des Decretes Auetis bezüglıch der
Bedingungen der Entlassung O1l Ordensprofessen scheınt 61  S

neuestes _keser1ıpt der Congr. S stafu Regularıum VO 15 Dee
1893 Widerspruch Zı stehen, indem dieselbe auf dıe Frage

Generalprocurators der Francıskaner, ob der Umstand, dass
eın Professus VOoLtorum simpliıc1um VOIN SEC1INEIN Obern Erfüllung
selbst der gewöhnlichsten Ordensobliegenheiten als gänzlıch unfähile
erkannt wird un WESEN SEC1I1Ner sonstigen Ungeschicklichkeit dem
Kloster mehr Last und ZU  r Verwirrung qals ZU1 Nutzen und
ZALT KErbauung gereicht (excepta SCINPCFK inhırmiıtate pOoSt professionem
superventa, ob rofessus dımıitti neqult) — als e1iNe CAaUsSa1]usta el rationabiılıs Entlassung gelten könne, dıie Antwor
ertheilte: „Non GSSe interloquendum, CI agatur de abh Apo
stollca Sede COm judie1o ei consecientiae Superlorum. “ Komae,
15 Dee 1893 Allein dieser Widerspruch ist 1UT e1InNn scheinbarer,
da C* siıch bel dieser Anitrage nıcht. 5088 einNnenNn Professus vOoforum
solemn1um, och 2R(4 198881 einen Professus ur sım plic1um
el S4ACTIS ordıinmıbus constitutus, sondern C1N611 Professus
votorum simpliceium triennalıum handelt 7Zur Entlassung
solchen wiıird „NEQUE PFOCESSUS, ]udic1 forma.“ erfordert.
sondern wird dem jJudiceium un: der CONSCIENLA Superiorum
A imgegeben, „Sola faetı verıtate inspecta“ die Entlassung Zzu
ver ugen

Dagegen ist zweıfelhaft, oh dıe Verordnung des Papstes
Inno XIE, dass ZUT Erkennung der Unverbesserlichke
e1NeSs chwer fehlenden Ordensmannes ausser eliner dreimaligeMahnung und Zurechtweisung och eINe echs 1901 11 C h
Einkerkerung statthnden MUÜSSe, auch Jetzt noch giltigund ZWar sowohl W1e6 für Protessi votorum solenmiun_12 AUC
für die der votorum sımplieium. Obsehon: Nun Absatz
des Deeretes Auctis ausdrücklich heisst, dass die VerordnungenUrbans 888 un Innocenz A G58 Betref£f.der Ausschliessung
VOL KRelig1i0sen nicht blos SUl robore manent, sondern auch
VON den „SuperioresInstitutorum voftorum simplieium“ befolgtwerden Mmüssen, möchte es 11 doch scheinen, dass eln
Incareceration weder. be1i fehlenden Professi voforum solemnium,
noch auch be]l tfehlenden Professıi votorumsimplieium gefordert



A
davon Izeine specielle Erwähnungwird, weıl das Decret Anuetiıs

1n unserTell Zeiten ohne STOSSCHmehr macht weil s1e ferner
cht durchgeführt werden könnte, selbstöffentlichen Lärm 1681

ch der Delinquent derselben nıcht entziehen wollte ; weil S1e

überdies tfür dıe ()rden nd Congregatıon eher Nachtheile als
Erreichung des durch

Nutzen bringen würde un! weil
eselbe beabsichtigten 7Zweckes andere gyee]1gnete Mittel N10t.

ın welchem diese Frage auf eınem. jedoch in dem Falle,
1L1USS „ad ffecetumraktische Lösung dringt, sicher IA gyehen, ad Gongr.obtinend1 dispensationem solemniıtatıbus praesenptis

Epp et KReg  “ recurriert werden.

Das ecret des hl aters Leo XII
Eiinheıt des Kirchengesanges

betreffend.
VO Julı 1804,; d1

Von P B tO Kornmüuller, S (Metten).
Dem Ansuchen des Herrn Redaecteurs cdieser Zeitschrift ent-

Skızze der Vorgeschiehterechend, gebe 1bh hler- eıne kurze
da doch :anchem

SCS eıne schr ernste Sprache redenden Necretes,
Jeser dıe Veranlassung dieser Kundgebung des hl Stuhles

u bekannt SeIN dürfte.
Wıe dıe Mıtte un Jahrhunderts das neuerwachte

belebenden Einfluss auf diechlich-katholische Bewusstsein seınen
hıtectur, Sculptur und Malerel, sowelt s1e kırchlichen Z wecken

zonnte die kirchliche Tonkunsten sollten, äusserte, ebenso
diesem Einflusse nıcht entziehen. In E'\olge dessen am (neben

k) auch der ChoralRestauratıon der harmonischen Kirchenmusı
liturgischer und eigentlichGTr (zesang der Kirche wieder ZUu Ehren

Igesang hıs auf das AllernothwendigsteDeutschland W AL der Chora
anz AaUSSCT VUebung &KEesSELZ worden ; in Norddeutschland hatte

e Reformation alle Klöster und Stifter, die Hauptpflegestätten
Gleiche diedes Chorals, vernichtet, 1n Süddeutschland ‚hatte das

Säcularisation un as IMluminatenthum besorgt. Beı der Restauration
des Chorals knüpfte man hier nun an cdıe Uebung des vorigen

rhunderts b aı ” V bediente sich der nach dem Tridentinum edıerten
Ausgaben.ischen Gesangsbücher und esorgte darnac

Doch gelang diese Restauratiıon. nur sehr Jangsa381 und sporadisch,
ksam eingraiff. ber eıne einheitlicheder Cäciılienverein WIr

Gesangsweise (Melodien) wa noch nıcht vorhanden.
die Dinge 881 FE'rankreich da herrsqhte'KEtwas anders standen

d gallıkanısche KRıtus, hıs de111 Abte (xueranger Solesmes
denselben Z verdr und (m denh grossen Mühen gelang,
iturgıe In Frankreich al;ggnxeinenSCr J ghreg) der römisghen L


